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I. Einleitung

Der Familienrat ist ein Verfahren, das zunehmend in der Schweiz angewendet
wird. Es geht um einen zum Massnahmensystem des Kindes- und Erwachsenenschut-
zes subsidiären Ansatz, der die <Familie> bzw. das schutzbedürftige System - mit-
tels eines standardisierten Vorgehens - selber befähigt, Lösungen zu flnden und um-
zvsefzeî. Der Aufsatz will HerÎ<unft und Vorgehen des Familienrates darstellen,
rechtliche Fragen sowie kritische Aspekte beleuchten und auch wissenschaftliche Er-
kenntnisse aufzeigen.

II. Der Familienrat als methodisches Yerfahren

1. Neuseeland als Herkunftsland des Familienrats

Das methodische Verfahren Familienrat stammt ursprünglich aus Neuseeland.
Die indigene Bevölkerung Neuseelands, die Maori, begannen sich in den 1970er-Jah-
ren immer stärker gegen die Praxis der staatlichen, von westlichen Werten gepräg-
ten Kindesschutzbehörden zur Wehr zu setzen. Die staatliche Kindesschutzpraxis
beinhaltete eine hohe Quote von Fremdplatzierungen von Kindern der Maori bei
privaten Pflegefamilien oder Heimen westlicher Prägung. Diese Kindesschutzpraxis
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war geleitet vom Gedanken, die Kinder der Maori früh nach westlichen werten zu
sozialisieren. Sie bewirkte jedoch eine kulturelle Entfremdung und ldentitätspro-
bleme bei den platzierten Kindern. Die Maori kritisierten die Kindesschutzpraxis
mit dem Argument, dass die staatliche Behörde kulturellen Rassismus betreibe, wel-
che die kulturellen Eigenheiten der Maori nicht kenne und nicht berücksichtige. Die
Maori forderten von den Behörden in die Entscheidungen bei Kindeswohlgefâhrdun-
gen einbezogen zu werden und bei der Lösungsfindung eine aktive Rolle innehaben
zu können. Verschiedene staatliche Untersuchungen bestätigten die Rassismusvor-
würfe und setzten eine Entwicklung in Gang, welche eine zunehmende Beteiligung
der Herkunftsfamilie bei Kindesschutzverfahren vorsah und welche zur Ausbildung
des Familienrats führte. Das Verfahren wurde schliesslich so verbindlich gesetzlich
geregelt, dass das Familiengericht bis heute Kindesschutzmassnahmen erst anordnen
darf, wenn der Familie zuvor die Möglichkeit gegeben wurde, einen Familienrat
durchzuführen und dieser nicht zu einem geeigneten plan zur sicherung des Kindes-
wohls gefi.ihrt hat.1

2. Inhalt, Ziele, theoretische Einbettung

Der Familienrat (Family Group Conference) ist ein strukturiertes Verfahren zur
Hilfeplanung und Lösungsfindung für Familien und Einzelpersonen. Dabei ziehen
Betroffene ein weit gefasstes Netz von Personen aus dem sozialen umfeld mit ein.
Das Verfahren zielt auf die Ressourcenförderung ab und soll subsidiäre Hilfen er-
möglichen, nicht zuletzt zur Vermeidung von behördlichen Massnahmen.

Der Familienrat entwickelte sich, wie bereits aufgezeigt, im Rahmen des zivil-
rechtlichen Kindesschutzverfahrens im Ausland. Er kann darüber hinaus auch im
strafrechtlichen Kindes-, aber auch im Erwachsenenschutz eingesetzt werden.2 Ne-
ben dem Fokus auf subsidiäre Hilfen zu behördlichen Massnahmen eignet sich das
verfahren auch für die Hilfeplanung ohne behördlichen Kontext, beispielsweise bei
der Arbeit mit Menschen mit Pflege-, Betreuungs- oder unterstützungsbedarf und
in Schulen. Im Kindesschutz sind häufige Anlässe die Sorge um das Kindeswohl, bei-
spielsweise wenn bei rrennung und Scheidung Absprachen nötig sind, wenn bei uber-
lastung und Überforderung der Eltern Entlastungsmöglichkeiten gefunden werden
sollen, wenn ein Elternteil krankheitsbedingt ausfältt und eine gute Betreuung des
Kindes sichergestellt werden muss, bei Problemen in der Schule etc. Im Erwachse-
nenschutz sind häufige Anlässe, wenn die Untersttitzung betagter personen bei der
Betreuung, Haushaltsführung etc. nötig sind, damit ein Spitalaustritt möglich oder
ein Heimeintritt vermieden werden kann, oder wenn eine geeignete unterstützung

1 Children's and Young People's Well-being Act 1989, Stand Jan. 2018. http://www.legislation.govr.nzl
act/public/1989/0024/tatest/DLM147088.hrml.

2 Z.B. in Öster¡eich (vgl. RoscH, Begleitbeisrandschafr, Bern 2017, N 699 ff.).
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für einen verbeiständeten jungen Erwachsenen gesucht wird, damit er den Vy'eg ins
selbstständige Vy'ohnen bewâltigen kann, etc.

Der Familienrat ist ein lebensweltorientiertes,3 systemisch-lösungsorientiertes
Verfahren,a welches auf der Grundannahme aufbaut, dass jede Person Expertin ih-
rer eigenen Lebenssituation ist und ihr soziales Netzwerk einen wesentlichen Beitrag
für ihr'Wohlergehen leisten kanns. Das Verfahren beinhaltet eine intensive Beteili-
gung von Betroffenen. Ziel des Verfahrens ist, dass die betroffene Person mit Hilfe
eines für dieses Verfahren spezifisch ausgebildeten Familienratskoordinators ein
Treffen mit ihrem erweiterten sozialen Umfeld organisiert, bei dem eigenständig
Lösungen für ein bestimmtes, genau umschriebenes Problem erarbeitet werden.
Dabei ist ein wesentliches Ziel, den Kreis der privaten Unterstützungspersonen zu
erweitern, also auch bisher für die Unterstützung nicht berûcksichtigte Personen ein-
zubeziehen.6 Die Person, für die der Familienrat durchgeführt wird, bestimmt Ort,
Zeit,Dater und die Teilnehmenden des Familienrats. Die Teilnehmenden des Fami-
lienrats übernehmen die Verantwortung für die Hilfeplanung, d.h., sie suchen ge-

meinsam nach einem.Konsens und erstellen einen Plan zur Lösung des zu bearbei-
tenden Problems.T Dadurch berücksichtigt und respektiert das Verfahren die
Lebenswelt der Betroffenen. So kann es den Zugang zu verschiedenen Familiensys-
temen ermöglichen und kann deshalb als kontext- bzw. migrationssensibel bezeich-
net werden.s Die Fachpersonen (Familienratskoordinatorin, Auftraggebende und
allfällige Expertinnen) sind im Verfahren lösungsabstinente, d. h., sie machen keine
Lösungsvorschläge. Die Auftraggebenden formulieren eine ..Sorgetr und einen in-
haltlichen Auftrag für den Familienrat und legen die Minimalstandards fest, der die
Lösung genügen muss, um akzeptiert und umgesetzt zu werden. Auch zeigen sie die
Konsequenzen auf, die zu erwarten sind, wenn sich nichts an der Situation ändert.
Die Familienratskoordinatorin hilft der Familie bei der Vorbereitung des Treffens
und koordiniert den Prozess unter den Beteiligten.lo

3 Vgl. Turrnscn/Gnu¡¡w¡lo/KöNceren, Lebensweltorientierte Soziale Arbeit, in: THolr, Grundriss
der Sozialen Arbeit,4. Aufl. Wiesbaden 2012, 175 ff., die sich v.a. durch die Alltagsnähe (Milieu)
der betroffenen Person auszeichnet.

4 Anstelie vieler: Beunrncrn, Lösungso¡ientierte Beratung, Praxishandbuch, 5. Aufl. Weinheim/Ba-
sel,2015, wonach vorab die Lösungen in den Mittelpunkt der sozialarbeiterischen Arbeit gestellt
werden und weniger die Analyse der bestehenden Probleme.

5 Vgl. Ha,vNnN/CunIsrrlNseN, Knowledge Review on Family Group Conferencíng. Experiences and

Outcomes, Bergen 201,4, 13.
6 FnücHrsL/Buoor,/Cvrn.tN, Sozialer Raum und Soziale Arbeit. Fieldbook: Methoden und Techni-

ken,3. Aufl., Wiesbaden 2013, 31.

7 Fnùcur¡riBuoor/Cvpn¡N(Fn.6),31.
8 Hön, Welche Plätzchen schmecken Ihnen am besten? Kultur- und Kontextsensibilität - was hat Fa-

milienrat zu bieten? in; ScHriuer¡/WlcNrn (Hrsg.), Partizipative Hilfeplanung, Weinheim20t7.167.
9 Fnùcur¡r/Buoo¡/Cvpra.N (Fn. 6), 31.

10 Fnücsrrl/Buoos/Cv¡naN(Fn.6),3i.
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Die Ergebnisse der Teilnehmenden fliessen in den (Hilfe-)plan. Damit sollen
die Ressourcen der Betroffenen und deren Umfeld aktiviert und mobilisiert werden.
Betroffene sollen die Möglichkeit erhalten, ihre problemlösungskompetenzen zu nut-
zen und zu erweitern; und es soll vermieden werden, dass eine Behörde <über die
Köpfe der Beteiligten hinweg> Entscheide fällt, die von diesen mangels Einsicht oder
Akzeptanznicht mitgetragen werden. Das verfahren kann dem handlungsleitenden
Konzept Empowermenl zugeordnet werden, das sich durch Ressourcenoiientierung
und Ziele der Selbstbestimmung und partizipation auszeichnet.ll Als Folge des Fa-
milienrats wird in der Regel eine erhöhte Kooperationsbereitschaft und -fahigkeit
der Betroffenen mit den staatlichen Diensten des Kindes- und Erwachsenenschutzes
beobachtet. Die Ergebnisse des Familienrats werden dem Auftraggeber, im zivil-
rechtlichen Kindes- und Erwachsenenschutz in aller Regel der Behörde bzw. dem
Gerichrtz, als (Hilfe)plan zugestellt.

Das verfahren hat sich in den letzten Jahren in Europa verbreitet und erhält
auch in der Schweiz zunehmende Beachtung.t: Dabei ist das Verfahren weiterentwi_
ckelt und auf die lokalen Gegebenheiten und den rechtlichen Rahmen angepasst wor-
den. Insbesondere erfolgte eine thematische Ausweitung von der Anwendung im
Kindesschutz zum Erwachsenenschutz, der Altersarbeit und der psychiatrie. In Hol-
land wird der Familienrat bei fast allen problembereichen angewendet, so auch bei
der Arbeitssuche, Pflege, bei Finanzproblemen etc.la

3. Begriff

Der ursprüngliche Name <Family Group conference>> oder <Family Group
conferencing> deutet darauf hin, dass es sich um ein verfahren mit der Familie im
weiteren Sinn handelt. Es geht nicht primär um eine Beteiligung der Kernfamilie,
sondern um das soziale umfeld der Betroffenen, bei dem die Kernfamilie dazuge-
hören kann, aber nicht muss. In Holland hat sich der Begriff <Eigen Kracht (.aus ei-
gener Kraft/Macht>) durchgesetzt, welcher das Befähigungsanliegen der Family
Group conference betont. Im deutschsprachigen Raum hat sich mittlerweile der Be-
griff <Familienrat> eingebürgert. Die aus Deutschland übernommene Begriffswahl

11 SÏMi¡sn, Grundlagen des Methodischen Handelns in der Sozialen Arbeit, 3. 4ufl., st uttgart2o1,z,
155.

12 Siehe unten Ziff.4.
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hat jedoch keinen Bezug zum altrechtlichen <Familienrat> (<conseil de famille>) des
Arf.364 aZGB der Schweiz.l5

Die heutige Bezeichnung <Familienrat> für die Family Group conference stösst
bei der Anwendung teilweise auf Kritik, insbesondere wenn Betroffene gar keine Fa-
milienmitglieder, sondern anderweitige nahestehende Personen zum Familienrat ein-
laden wollen. Mangels einer überzeugenden Alternative verwenden wir für diesen
Aufsatz dennoch den Begriff Familienrat.

Der Familienrat wird nicht selten zur Lösung diverser sozialer Probleme disku-
tiert. Dabei sollen nicht die Betroffenen sich an ein Interventionsverfahren anpassen
müssen, sondern das verfahren soll auf die individuellen Gegebenheiten adaptiert
und nicht starr nach Konzept angewendet werden. Dennoch sollen hier die wichtigs-
ten Elemente genannt werden, die das verfahren ausmachen (<Kernelemente>) und
es von anderen abgrenzen. Folgende Merkmale kennzeichnen das Konzept des
Familienrats:16

- Eine Sorgeerklärung ist vorhanden.

- Es gibt im Verfahren eine Kreiserweiterung, d. h., es nehmen weitere personen
aus dem sozialen Umfeld der Betroffenen am Familienrat teil, nicht nur die Kern-
familie.

- Es gibt eine private ZeiI" des sozialen Netzwerks (Family-onty-phase).

- Es gibt eine Planabnahme.

- Die involvierten Fachpersonen sind lösungsabstinent.

4. Verfahrensrechtliche Einbindung im Kindes- und Erwachsenenschutz

Ð Familienrat als passende Intervention in unterschiedlichen Kontexten
Ein Familienrat kann in verschiedenen Konstellationen im Kindes- und Erwach-

senenschutz vorkommen. Er kann im Rahmen eines Abklärungsverfahrens erfolgen,
als eigenständige Massnahme angewiesen oder aber auch im Rahmen der Mandats-
führung eingesetzt werden. Gemeinsam ist allen Konstellationen, dass der Familien-
rat überhaupt als taugliches, passendes und angemessenes Mittel erscheint. Es muss

15 BaslerKomm/LtNcENEGcER, 1. Aufl., Art. 362-366 ZGB:Die Aufsichtsbehörde konnte nach al-
tem Vormundschaftsrecht, wegen der Fortführung eines Gewerbes, einer Gesellschaft und derglei-
chen (4rt.362 Abs. 1 aZGB), eine Familienvormundschaft errichten und die Rechte und Pflichten
einer <staatlichen> Vormundschaft an den sogenannten Familienrat delegieren. Der Familienrat
musste aus mindestens drei geeigneten und bereiten Verwandten der schutzbedürftigen Person zu-
sammengesetzt sein und ersetzte nach deren Einsetzung die Aufgaben der staatlichen Vormund-
schaftsbehörde. Die Familienvormundschaft kam in der Praxis jedoch kaumjemals zur Anwendung
und wurde bei de¡ Revision des Kindes- und Erwachsenenschutzrechts ersatzlos gestrichen.

l'6 Vgl. HavNer/CnRISTIANsEN (Fn. 5), 12; wobei dort das Vorhandensein einer So¡geerklärung nicht
als K¡iterium aufgeführt ist.

1 3 So werden in der Schweiz seit 2014 Familienratskoordinator/innen ausgebildet (Berner Fachhoch-
sctule); Famitienratsprojekte gibt es beispielsweise in Bern (www.familienrat-bern.ch) und Luzern
(Fachstelle Kinderbetreuung Luzern).

14 FRûcHrEL/Buoor/CvruN (Fn. 6), 32.
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sinnvoll und dem kindes- und erwachsenenschutzrechtlichen Zweck und Ziel ver-
pflichtet sein, sei dies als Intervention in der Abklärung, als Massnahme oder in der
Mandatsführung. Es geht somit um einen Passungsprozess zwischen Methode bzw.
verfahren und der Gegebenheit im Einzelfatl .ri Dant gehören namentlich folgende
kindes- und erwachsenenschutzrechtliche Aspekte:
- Ist der Familienrat das tauglichste Mittel angesichts des individuellen Schwäche-

zustandes und schutzbedarfs bzw. der Kindeswohlgefährdung? Handelt es sich
namentlich um eine Fragestellung, die eines Austausches bedarf, diversen Lö-
sungsoptionen zugänglich ist und nicht einfach mit <Ja> oder <Nein> zu beant-
worten ist?

- sind mutmasslich ausreichend Ressourcen zur problemlösung vorhanden, die
überhaupt einen Familienrat erfolgversprechend machen können (2. B. zugàng-
lichkeit der Betroffenen zu einer Verhandlungslösung)?

- wie sind die Machtquellen im jeweiligen System? Lassen diese überhaupt eine
Lösung im wohlverstandenen Interesse der Betroffenen zu und vermögen sie ei-
nen Familienrat zu rechtfertigen?

Damit ist zugleich gesagt, dass es einer mehr oder minder ausführlichen bio-
psychosozialen Situationsanalyse bedarf. Nur dann kann die Sinnhaftigkeit des Fa-
milienrates im Einzelfall beurteilt werden.

b) Familienratim Abklärungsverfahrenls

Im Rahmen des Abklârungsverfahrens kann der Familienrat zur prüfung subsi-
diärer Hilfen eingesetzt werden. Da im Kindes- und Erwachsenenschutz der sog. Frei
beweis gilt, können zusâtzlich zu den zivilprozessualen Beweismitteln auch auf unüb-
liche Art Beweise erhoben werden.le Nicht selten dürfte gerade im Rahmen von
interventionsorientierten Abklärungen2o solche Familienräte auch eingesetzt werden.

wird der Familienrat als passendes Mittel betrachtet, so kann er im verfahren
auf drei verschiedene Arten eingesetzt werden:

1. Analog zum Mediationsversuch (Art. 314 Abs. 2 ZGB; Art.297 Abs.2 ZpO)
kann durch die verfahrensleitung ggf. auf Antrag der Betroffenen zu einem Fa-
milienrat aufgefordert werden (<Familienratsaufforderung>).

77 vdl Hoc¡rulr Fnruul/Srorz, Kooperative Prozessgestaltung, 4. Aufl., stuttgart 2017,227; spezi-
ûsch für Beistände: Roscu, Leitfaden für Berufsbeiständinnen und Beiufsbeistände, B ern2077,126.

18 Di3 Autoren bedanken sich für den anregenden Austausch mit Luca Maranta, Hochschule Luzern -
Soziale Arbeit, zu diesem Teil.

19 BGE 722153,8.4a; Roscu, Bedeutung und Standards von sozialarbeite¡ischen Gutachten bzw.
gutachtlichen Stellungnahmen in kindes(schutz)rechtlichen Verfahren, AJP 2012,173, 175; Berner-
Komm/A¡rol,ren/VocsI,, A¡t. 314 ZGB,N ILZ.

20 Vgl. hierzu Roscq, AJP 20'lZ, 173, I77.
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2. Die verfahrensleitung kann - angelehnt an die angeordnete Beratung2l - auto-
ritativ einen Familienrat mit einer verfahrensleitenden verfügung anordnen
(<Pfl icht-Familienrat>). zz

3. Die Abklärungsperson kann - u. u. nach Rücksprache mit der KESB - im Ein-
vernehmen der Betroffenen einen Familienrat veranlassen.

In allen Konstellationen kann das kantonale Verfahrensrecht die verfahrens-
rechtlichen Folgen regeln.23 Fehlen solche, ist zu diskutieren, ob Ãrr. 2L4 - 2rg zpo
sinngemäss zur Anwendung gelangen sollen.

so dürfte die variante 1 (<Familienratsaufforderungr) am nächsten bei den Be_
stimmungen von Art. 214 ff. ZPO liegen. Die Betroffenen haben hier den Familienrat
autonom zu organisieren. Das verfahren dürfte ex lege sistiert werden, soweit sich
keine weiteren Bedürfnisse nach Beweisführung und Sachverhaltsermittlung ergeben.24

Gleiches gilt für die Frage des Datenaustausches. Der Familienrat isi unabhân-
gig vom verfahren und analog zu Art.216zpo vom Gericht bzw. der KESB unab-
hängig und vertraulich. Die Aussagen dürfen auch nicht im weiteren verfahren ver-
wendet werden und das Gericht bzw. die KESB hat auch kein weisungsrecht.zs
Auftraggeber sind hier die Betroffenen.

Bei variante 2 (<Pflicht-Familienrat>) kann die Anordnung auf einen Familien-
rat lauten oder gerade spezifisch eine Familienratskoordinatorin beauftragt werden.
Im ersten Fall könnte analog zur variante 1 (<Familienratsaufforderung>) vorgegan-
gen werden. Demgegenüber führt die Erteilung eines Auftrages an eine Familien-
ratskoordinatorin zu einer anderen Ausgangslage. Das verfahren wird hier wohÌ in
der Regel nicht sistiert, sondern es bleibt bestehen und die Mitwirkungspflicht ge-
mäss Art. 448 zGB gilt gegenüber den Betroffenen. Auftraggeber wird hier die
KESB. Dementsprechend ist die Anlage des Familienrates auch nicht derart unab-
hängig wie bei variante 1 und die entsprechenden Aussagen dürfen durchaus im ver-
fahren verwendet werden.26

In der dritten variante veranlasst die Abklärungsperson den Familienrat. Es
gibt hier keine verfahrensleitende Verfügung und die Abklärungsperson ist in Dele-
gation der KESB Auftraggeberin. Die Kosten für den Familienrat sind hier wie beim
Mediationsversuch nach Arr.31,4 Abs.2zGB zu den verfahrenskosten zu zählen.

Diese drei Varianten sind unterschiedlich für die Umsetzung eines Familienra-
tes geeignet. wie oben definiert, ist massgebliches Element für einen Familienrat

Vgl. BGer, 09. 12.2009, 5A_457 12009, E. 4.3
vgl. zur angeordneten Mediation: BernerKomm/ArroLrrn/vocrr, Art. 314 ZGB, N 190 m. w. H.
KuKo/Corrrnn, Art.314 ZGB, N 15 (zum Mediationsversuch).
vgl. Roscu/Hrunr, Handbuch Kindes- und Erwachsenenschutz,2. Aufl., Bern 201g, N 1037; cHK/
BIDERBosT, Art. 3i4 ZGB, N 8; BernerKomm/ArroLrER/VocEL, A rt. 374 ZGB,N 194.
vgl. hierzu ausf. FamKomm scheidung/ScuwulcHausrn, Anh zpo, ArL.297, N g ff. m.w.H.
Vgl. Art.216ZPO.

27

22

23

25

¿6

682
683



Andrea HaurilDaniel Rosch FamPra.ch 3/2018

eine Sorgeerklärung.zr Soweit die Betroffenen selber Auftraggeber sind (insb. vari-
ante 1 <Familienratsaufforderung>) wäre es auch an ihnen, eine Sorgeerklärung zu
verfassen. Die Standards, die erfüllt werden müssen, damit eine zivilrechtliche Kin-
des- oder Erwachsenenschutzmassnahme obsolet wird, können sie aber nicht auto-
nom festhalten. Hierzu bedarf es der KESB oder der abklärenden person. Folglich
machen hier vorab variante 2 (<Pflichtfamilienrat>) und variante 3 Sinn, weil bei
diesen varianten die KESB bzw. die Abklärungsperson die standards setzt, unter
denen eine Hilfeplanung ausreichend ist und abgenommen wird. Einzig denkbar
wäre, dass die KESB auch in variante 1 (<Familienratsaufforderung) bereits die
sorgeerklärung macht und die Auftraggeber diese als Rahmenbedingungen in die
Familienkoordination mitnehmen. Das würde auch bedingen, dass die KESB wie-
derum den Hilfeplan abnimmt (siehe 5.c).

") Familienrat in der Mandatsführung

Der Beistand kann im Rahmen seines behördlichen Auftrages und damit ver-
bundenen Aufgaben und Kompeteîzeîzusammen mit den Betroffenen einen Fami-
lienrat durchführen. Hier wäre sodann der Beistand Auftraggeber und die Kosten
würden wohl von den betroffenen Personen, subsidiär allenfalls vom Gemeinwesen
zu leisten sein.

d) Familienrat als Massnahme

Die KESB kann im Rahmen von Art. 307 Abs. 3 ZGB bzw. von Art. 392 ZGB
oder im Rahmen von ambulanten Massnahmen gemäss Art.437 ZGB eineWeisung
erteilen, dass ein Familienrat durchgeführt wird. Dies dürfte zumeist dann erfolgen,
wenn bereits eine Beistandschaft angeordnet wurde und der Beistand einen solchen
Familienrat beantragt. Ausgangslage ist hier in aller Regel, dass die betroffenen per-
sonen nicht von sich aus einen Familienrat machen würden,za sondern der hoheitli-
chen Anordnung bedürfen, damit ein Familienrat überhaupt durchgeführt wird. Der
verpflichtende Familienrat ist dann ähnlich der Pflichtmediation zu beurteilen.2e
Familienrat mittels weisung dürfte nur dort angezeigt sein, wo die Behörde sodann
auch die Sorgeerklärung3o gleichzeitig formuliert und sich im Ablauf beteiligt.3l Die
Kosten für diesen angeordneten Familienrat wären zu den Massnahmenkosten zu
zäh\en.

27 Siehe zur Sorgeerklärung ausf. unten Teil II.5. a).
28 Sorst würde der Beistand die Betroffenen wohl selbstständig bei der Organisation unterstützen.
29 VglBGer,09.12.2009,5A_45712009,8.4;8Ger,03.02.20].5,5A_4t1tZOt4,E.3.3.ZF'GEI4ZIIL1.g7,

E. 3.7.;KuKo/Corrren, Art. 307 ZGB, N 6; Rosci{/Hrunr (Fn. 24), N 1034 ff.
30 Siehe untenTeil II.5.a).
37 Sieheunren Teil II.5.c).
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5. Ablauf des Familienrats

Der Familienrat wird in vier Phasen3z unterteilt: vorbereitungsphase, Durch-
führungsphase, umsetzungsphase und Überprüfung der ums etznng.voraussetzung
ist, dass eine Sorge(erklärung) der Auftraggeberin vorliegt.

Ð Vorbedingung: Sorge(erklärung) durch die Auftraggeberin
.wie 

unter ziff.4 aufgezeigt, können unterschiedliche personen Auftraggeberin
eines Familienrates sein. Ihnen kommt die Aufgabe der Initiierung und der Auf-
tragserteilung an eine Familienratskoordinatorin zu und zenftal die Formulierung
einer sorge(erklärung). Diese sorge(erklärung) und die Auswahl der Familienrats-
koordinatorin sind nach unserer Auffassung ähnlich den vorgaben nach Art. 1g5
Abs. 2 ZPO den betroffenen Personen offenzulegen, die Ànderungs- und Ergãn-
zungsvorschläge einbringen können. Inwiefern die Sorgeerklärung bereits deflnitiv
ausformuliert wird oder bloss die Kernelemente umschrieben werden, ist im Einzel-
fall zu entscheiden. Nicht selten wird es im Rahmen der vorbereitungsphase notwen-
dig sein, diese anzupassen bzw. muss eine Anpassung möglich sein. Die Sorgeerklä-
rung enthält in einer einfach verständlichen Sprache die Gegebenheiten, die Anlass
zur Sorge geben, und enthält einen Auftrag an die Teilnehmenden des Familienrat-
streffens, für welche Fragen bzw. Probleme sie eine Antwort finden sollen. Insbeson-
dere bei Kindeswohlgefährdungen sind auch die Mindestanforderungen in der Sorge-
erklärung aufzuführen, d. h. die minimalen Kriterien zur Gewährleistung des
Kindeswohls. Diese beschreiben präzise den Zustand, wie er im Minimum sein muss,
damit der Handlungsplan der Familie akzeptiert wird und von (einschneidenderen)
Kindesschutzmassnahmen abgesehen werden kann. wichtig ist, dass hier nicht be-
reits Lösungen festgelegt werden, sondern dass klar wird, was der Minimalstandard
ist, der aus Sicht der Auftraggeberin erfüllt werden muss, um das Kindeswohl sicher-
zustellen.33 Im Erwachsenenschutz sind Standards zur minimalen Gewährleistung
des Wohls der schutzbedürftigen Person zu formulieren.

32 Das Verfahren wi¡d in der Literatur in eine unterschiedliche Anzahl Phasen eingeteilt, beim Ab-
lauf an und für sich her¡scht jedoch Konsens. So gehen FRùcHrELiBuDDr/cvpn¡,N (Fn. 6), 3a ff,
beispielsweise von drei Phasen und H¡.Nsg¡.urn/MtiLLÊR, Familiengruppenkonferenz. Eine Ein-
führung, Weinheim, 2009, von drei oder fünf Phasen aus, da beide Texte die Umsetzungs- und über-
prtifungsphase als eine Phase betrachten.

33 Ein solcher Minimalstandard kann beispielsweise sein, dass das einjährige Kind Nathalie nicht un-
betreut alleine zu Hause ist oder dass der achtjâhrige Getachew von den Eltern nicht geschlagen
wird.
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b) Vorbereitungsphase: Auftragsklärung und Vorbereitung des Treffens

In der Vorbereitungsphase klärt die Familienratskoordinatorin unter Umstän-
den ihren Auftrag mit dem Auftraggeber und gibt allenfalls Hinweise zur Sorgeer-
klärung.

Die Familienratskoordinatorin ist eine neutrale, lösungsabstinente person, die
frür die Aufgabe geschult ist. In der Schweiz sind die Familienratskoordinatorinnen
bisher mehrheitlich Fachpersonen aus dem Kindes- und Erwachsenenschutz oder
aus der Sozialpädagogik. In anderen Ländern wird die Koordinationsfunktion auch
Laien übertragen, die für die Aufgabe geschult worden sind (2. B. in stuttgart) und
die in ihrer Aufgabe durch Prof,s gecoacht werden. Abklärende, Behördenmitglie-
der oder Beiständinnen erfüllen das Kriterium der Neutralität nicht und sollten
nicht als Familienratskoordinatoren in Fällen eingesetzt werden, für die sie bereits
einen Auftrag haben. Sie können aber - wie atfgezeigt - Auftraggeber des Fami-
lienrates sein.3a

Die Familienratskoordinatorin informiert die Betroffenen zuerst über das Ver-
fahren. Anschliessend wird geklärt, für wen der Familienrat durchgeführt wird, wer
diesen in Auftrag gegeben hat, wie die Finanzierung geregelt ist, welches der zeitli-
che Rahmen ist und was die Erwartungen der Auftraggeberin in Bezug auf die Er-
gebnisse sind. Auch werden in dieser Phase datenschutzrechtliche Fragen geklärt.
Dies erfolgt sinnvollerweise in Form einer schriftlichen Auftragsformulierung, die
festhält, welche Informationen die Koordinatorin an Dritte weitergeben darf und
welche Informationen wiederum zur Behörde zurückfliessen. Der Familienrat kann
bei Kindesschutzverfahren für das betroffene Kind selbst durchgeführt werden. Die
Anwesenheit und das aktive Mitwirken des Kindes sind in der Regel ab einem be-
stimmten Alter erwùnscht, werden jedoch nicht forciert und sind keine Bedingung
für das Zustandekommen des Familienrats. will ein Minderjähriger nicht aktiv am
Familienrat beteiligt sein, wird dieser nicht für ihn durchgefùhrt. In diesem Fall
kann er für die Mutter oder den vater durchgeführt werden, soweit dies noch zum
Auftrag der Familienratskoordinatorin gehört. Bei Erwachsenenschutzverfahren
steht eine erwachsene Person, die bereits eine Massnahme hat bzw. für die eine
Massnahme geprüft wird, im Zenfr::¡¡'. Es ist aber auch denkbar, dass der Famili-
enrat für eine pflegende und betreuende Angehörige einer (verbeiständeten) Per-
son durchgeführt wird.

34 Siehe oben Teil II.4.
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Die unterschiedlichen Rollen stellen sich somit wie folgt dar:s:

Aufgaben der auftraggebenden Fachperson

- Indikationsstellung: Prüfen ob der Fanrilienrat das geeignete Verfahren für die
aktuelle Problematik ist.

- Auftragsklärung: Klärung des Auftrags und der Finanzierung ggf. mit den Be-
troffenen und Beauftragen eines Familienratskoordinators.

- Präzise Information der Betroffenen, was Sorgen bereitet, für welche Probleme
der Familienrat einen Lösungsplan erarbeiten soll (schrifiliche Sorgeerklärung
formulieren und minimale Kriterien zur Gewährleistung des Kindeswohls/des
Erwachsenenwohls defi nieren).

- Die Betroffene/n allenfalls bei der Umsetzung ihres Plans unterstützen und die
Umsetzung je nach Auftrag begleiten.

Aufgabe des/der Fam ilienratskoordinators/-in
* Betroffene über den Familienrat informieren und sie bei der Organisation und

Durchführung unterstützen.

- Sicherstellen, dass die Bedürfnisse der Betroffenen (insbesondere von Kindern
und schutzbedúrftigen Personen mit Schwächezustand) berücksichtigt werden
und dass ihnen eine Vertrauensperson zur Seite steht.

- Auftraggebende auf die Durchführungsphase vorbereiten (beì Bedarf Hinweise
zur Sorgeformulierung machen, Ablauf der Durchftihrungsphase etc.)

Abb. 1: Aufgaben der Fachpersonen im Familienrat

Vorbereitung des Treffens
Gemeinsam mit der Person, für die der Familienrat durchgeführt wird, erfolgt

zumeist eine teilweise intensive Vorbereitungsphase. Der Kreis der Teilnehmenden
wird durch die Betroffene festgelegt. Zentrales Merkmal des Familienrats ist die so-
genannte Kreiserweiterung, d.h., dass das anschliessende Familienratstreffen nicht
nur innerhalb der Kernfamilie stattflnden muss, sondern dass das erweiterte private
soziale Umfeld einbezogen wird. Dazu können auch Personen aus einem Sportver-
ein, kulturelle Sachverständige etc. gehören.36 Die Betroffenen entscheiden dabei
selbst, wessen Anwesenheit wichtig ist, um über mögliche Lösungsansätze zu disku-
tieren, wer zum Familienrat eingeladen und damit über ihre Probleme informiert
wird. Die Eingeladenen werden über das Verfahren, das Ziel und die Erwartung an

35 In Anlehnung an FRûcHrÊL/BuDDe/Cypn¡.w (Fn.6),33.
36 Hön, <Familienrat> ein Konzept, von dem Kinde¡ und Jugendliche profitieren, https://www.dijuf.

deltl_files/downloadsi2014/DokumentationTo20BuFoô/o2020l4lArbeitsgemeinsch affenlAGo/o20
06_1_Hoer-Nied,%20Familienrafo/o2)undo/o}}Yormundschaft_Infoblatt.pctf.
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das geplante Familienratstreffen informiert. Ort und Datum des Familienratstref-
fens werden festgelegt. Der Ort des Treffens kann sehr unterschiedlich sein, beispiels-
weise bei der Familie zuhause oder in einem Restaurant. Es erfolgt in der Regel eine
schriftliche Einladung an alle Teilnehmenden, die die Betroffenen verfassen und die
Familienratskoordinatorin verschickt. Zum Familienratstreffen werden primär pri-
vatpersonen eingeladen. Es ist aber auch möglich, dass Fachpersonen (2.B. ein psy-
chiater) beim ersten Tþil des Treffens teilnehmen, um die Fragestellung betreffende,
relevante Informationen abzugeben und ggf. Fragen zu beantwort"rr. b", Auftrag-
geber des Familienrats sollte ebenfatls beim Treffen anwesend sein, weil er allen Teil-
nehmenden persönlich die Sorgeformulierung vorträgt.

Bei Familienräten, an denen Kinder beteiligt sind, wählt das Kind eine ver-
trauenspelson37 aus, welche das Kind während des Treffens unterstützt und dafür
sorgt, dass die Bedürfnisse des Kindes berücksichtigt werden. Die vertrauensperson
ist eine Privatperson und keine Fachperson. Auch werden die Anliegen und Befürch-
tungen des Kindes sorgfältig in einem oder mehreren vorgesprächen aufgenommen
und allfällige vorkehrungen für den Schutz des Kindes während des Trefflns getrof-
fen. Bei Säuglingen und Kleinkindern unter zwei Jahren wird anstelle einer physi-
schen Anwesenheit des Kindes am Treffen teilweise ein symbolisches Bild des Kin-
des zum Treffen mitgebracht, bei drei- bis sechsjâhrigen Kindern können auf wunsch
des Kindes Spiele, Malsachen etc. bereitgestellt werden. v/ichtig ist, dass das Kind
den Raum während des Treffens zusammen mit einer vertrauensperson jederzeit
verlassen kann.38 Ältere Kinder können auf ihren wunsch einen Koilegen zum Tref-
fen mitbringen. Jugendliche ab 13 Jahren wollen erfahrungsgemäss öfters nicht am
Familienratstreffen dabei sein. Ihr Wunsch ist zu respektieren. Vertrauenspersonen
für vulnerable Personen sollten auch bei der Anwendung im Rahmen von Erwach-
senenschutzverfahren gesucht werden, damit sichergestellt wird, dass sie nicht uber
gangen werden.

Die Vorbereitungsphase bringt erfahrungsgemäss bereits einen inneren prozess
bei den Betroffenen in Gang. So überwinden diese während dies er zeitoft Gefühle
von scham und versagen und entscheiden sich dafür, ihr problem <öffentlich> zu ma-
chen. Sie müssen ihr umfeld darüber informieren, dass sie ein bestimmtes problem
haben und ihre Hilfe für die Bewältigung dieses brauchen. Damit diese Schamge-
fühle überwunden werden können, machen die Betroffenen oft einen inneren pro-
zess der Problemakzeptanz durch. Auch setzen sie sich intensiv mit der eualität ih-
rer sozialen Beziehungen auseinander. Manchmal kommt es in dieser phase zur
wiederaufnahme von Kontakten, die viele Jahre nicht mehr gepflegt wurden. Bei
den Personen, die zum Familienrat eingeladen wurden, entsteht durch die Anfrage
oft eine besondere Hilfsbereitschaft.

37 vgl. Hön (Fn.36).
38 HöR (Fn.36).
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.) Durchführungsphase:Familienratstreffen

Das Familienratstreffen besteht wiederum aus drei Teilen.
- Bei der Informationsphase3e sind die eingeladenen Gäste, die Betroffenen selbst,

die Familienratskoordinatorin sowie, wenn möglich, der Auftraggeber und al-
lenfalls eine oder mehrere speziflsche Fachpersonen (behandelnde psychiaterin
etc') anwesend. Die Familienratskoordinatorin erklåirt den Ablauf des Treffens.
Der Auftraggeber formuliert die <Sorge>, den Auftrag und die Mindeststan-
dards für die Lösung. Die allfällig anwesende Fachperson informiert beispiels-
weise über allfällige Krankheiten, Behinderungen, Behandlungen etc. wichtig
ist, dass weder die Koordinatorin noch der Auftraggeber oder eine weitere Fach-
person Lösungen vorschlagen.

- Anschliessend beginnt die Familienzeit/private Zeit des sozialen Netzwerks
(Family-only-Phase).In dieser Phase sollen keine Fachpersonen anwesend sein.
Es ist von vorteil, wenn jemand aus dem Familienkreis die Moderation der
Familienzeit und die verschriftlichung des Hitfeplans übernimmt. Die pri-
vate Zeif des sozialen Netzryerks kann von 30 Minuten über mehrere Stunden
dauern.

- Sobald die Familie einen (Hilfe-)Plan erstellt hat, ruft sie den Familienratskoor-
dinator an, der zusammen mit der Auftraggeberin zurück zum Familienratstref-
fen geht. vor ort informieren die Teilnehmenden, welchen Hilfeplan sie erstellt
haben. Die Auftraggeberin und der Familienratskoordinator stellen Rückfra-
gen und bitten um Präzisierungen, wo der Plan noch unklar ist. Die Auftragge-
berin stimmt dem (Hilfe)Plan zu oder lehnt ihn ab, wenn er ihr zu unsicher oder
nicht rechtmässig erscheint.+o Erfolgt eine Zustimmung, wird der (Hilfe)plan
durch die Auftraggeberin abgenommen, von allen unterschrieben und das wei-
tere vorgehen wird festgelegt (Planabnahme). wenn keine Einigung erzielt wird,
kann der Plan der Familie zur Nachbesserung zurückgegeben werden. Soweit
eine Abklärungsperson oder ein Behördenmitglied in vertretung der KESB als
Auftraggeber nrgegen ist, kann diese Zustimmung in der Regel nur unter Vor-
behalt des Beschlusses der Gesamtbehörde erteilt werden. Zudem darf eine sol-
che Planabnahme nicht die Anhörung im Sinne des rechtlichen Gehörs gemäss
Art. 3L4a ZGB bzw. Art. 447 ZGB ersetzen.

d) Umsetzungsphase

In der anschliessenden mehrmonatigen Phase erfolgt der versuch, den plan in
die Realität umzusetzen.

39 Vgl. Hön (Fn.36).
40 Vgl. Hön (Fn.36).
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e) Ûberprüfung der Umsetzung im Rahmen eines <Folgerats>

Die Überprüfung der umsetzung des Plans erfolgt unterschiedlich. Häufig wird
bereits während des ersten Treffens ein Folgerat geplant,.an dem die umsetzung des
Plans durch die Beteiligten überpriift und bei Bedarf angepasst wird. wer, was, wann
und wie oft überprüft, wird bereits im Plan selbst festgehalten. Gerade bei Kindes-
schutzfällen wird die umsetzungsphase oft laufend durch eine bestimmte person,
z.B. Abklärungsperson bei interventionsorientierten Gutachten, Beistandsperson
oder Berater einer Familienberatungsstelle, begleitet und überwacht.

6. Aufwand und Finanzierung

Die Koordinationsaufgabe ist je nach Problemstellung mit einem Aufwand von
ca. 30 Stunden verbunden, wobei im Durchschnitt ca. 20 Stunden für die vorberei-
tungsphase benötigt werden. Die ersten beiden phasen (vorbereitung und Durch-
führung des Familienrats) dauern zwischen 1,5 und 3 Monaten. Die Dauer der um-
setzungs- und Überprüfungsphase variiert je nach rhema, beträgt in der Regel aber
mehrere Monate.

Die Finanzierung ist unterschiedlich (2.8. verfahrens-, Massnahmenkosten)
und bestimmt sich weitgehend nach kantonálem Recht. Finanzierer sind oft die be-
troffenen Personen selbst (allenfalls auch über Massnahmen- oder verfahrenskos-
ten), das Gemeinwesen (u. u. über unentgeltliche prozessführung), insb. die sozial-
hilfe, teilweise auch gemeinnützige Fonds oder Stiftungen.

III. Wirkungen des Familienrats

1. Familienratmit Minderjährigen

a) Allgemeine Befunde

Studien in Zusammenhang mit dem Familienrat bei Kindern zeigen folgende
Resultate:

- Mehrere Studien in den USA und eine studie in schweden kamen zum Schluss,
dass Kinder, für die ein Familienrat durchgeführt wurde, danach öfter bei der
Verwandtschaft als im Heim platziert wurden, als Kinder, für die kein Famili
enrat durchgeführt wurde.al

- Familienräte erhöhen die wahrscheinlichkeit von Rückplatzierungen von Kin-
dern in ihre Herkunftsfamilie.a2

47 HevNuv/C¡rnrsrruseN(Fn.5),31.
42 H¡vNrN/CuRrsrrANsËN(Fn.5),33.
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- Eine Studie in Norwegen kam 2006 zum Schluss, dass die Kindesschutzsitua-
tionen ein Jahr nach Durchführung des Familienrats signifikant weniger gravie-
rend waren als bei der Kontrollgruppe. Ein Drittel der Kinder, für die ein Fami-
lienrat durchgeführt wurde, erhielt ein Jahr danach keine staatliche Hilfe mehr,
während dies bei der Kontrollgruppe nur bei einem von zehn der Kinder der Fall
war. Eine Erklärung für die Reduktion der staatlichen Hilfen war, dass ein gros-
ser Teil der Arbeit des Kindesschutzsystems an das Netzwerk der Familie trans-
feriert worden war.43

- Eine Evaluationsstudie der Berliner Jugendämter untersuchte 116 Familienräte.
Von diesen handelte es sich bei 57% der Fälle um Multiproblemfamilien, d. h. mit
Familien mit drei oder mehr Problembereichen und bei 34"/o der Fälle um Kin-
deswohlgefährdungen.aa Bei den evaluierten Familienräten waren im Durchschnitt
7,8 Teilnehmende aus dem privaten Umfeld und 3,5 Fachpersonen anwesend. Von
74 analysíerten Hilfeplânen, die die Familienräte erstelli hatten, kam es in39o/o
der Fälle zu einer Hilfe zur Erziehung und in 61% der Fälle wurden Hilfen im pri-
vaten Umfeld der Familie gefunden und keine professionellen Hilfen benötigt.as

- Schutzmassnahmen, praktische Hilfen, emotionale Unterstützung und Beratung
sind die häuflgsten Leistungen, die durch denFamilienrat durch das soziale Um-
feld erfolgen.+e

- Die Durchfiihrung von Familienräten begünstigt zumindest kurzfristig das Auf-
suchen von professionellen Hilfen ausserhalb des Kindesschutzsystems.aT

- In neun von zehn Fällen kommen durch den Familienrat latsächlich Hilfepläne
zustande.as

- Die Familienmitglieder sind in der Regel zufrieden mit den Plänen. Die Kinder
scheinen ebenfalls mit den Plänen zufrieden zu sein, machen sich aber weniger
wegen des Plans als vielmehr wegen der Beziehungsaspekte und des Ablaufs des

Familienrats Sorgen.ae

- Familienräte haben positive Wirkungen auch wenn kein Plan zustandekommt:
sie erhöhen die Kommunikation unter den Familienmitgliedern.so

- Schwachpunkt des Familienrats scheint zu sein, dass die Pläne hâufig nicht in
die Realität umgesetzt werden. Ein Nichtumsetzen des Plans führte jedoch nicht
dazu, dass die Familienmitglieder den Familienrat negativer bewerteten.sl

43 H¡vNpN/C¡rnlsrreNsrN (Fn. 5), 26.

44 Fnücrrsl/BuooE/Cvpn¡N (Fn.6),5if.
45 Fnücsrrl/Buooc/Cvpnax(Fn.6),5a.
46 H¿.vN¡rç/Csnrsrra.NseN(Fn.
47 H¿v¡¡¡¡/Cnnrsrra.rsrN(Fn.
48 HavNeN/C¡rnrsrrlNsrN(Fn.
49 HevN¡N/Csusrr,aNsnN (Fn.
50 HNNeN/CHnrsrreNsrN(Fn.
51 HevN¡n/CnnisrraNseN(Fn.

s),50.
s),38.
s),49.
s),50.
s), s0.
5),48; 50.
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- Die Durchführung eines Familienrats kann nicht gewährleisten, dass eine grund-
sätzliche Veränderung vorherrschender Familiendynamiken erfolgt.sz

- Die Mehrheit der erwachsenen Familienmitgliederbeschrieb den Familienrat in
verschiedenen studien als positive Erfahrung: Der Familienrat half dabei, die
Beziehung und Kommunikation unter den Familienmitgliedern zu verbessern.
Die Familienmitglieder hatten mehr Einfluss auf die Entscheidung, fühlten sich
bestärkt und mit Respekt behandelt. Der Familienrat gab den Beteiligten und
den Familienmitgliedern mehr Möglichkeiten, etwas zur problemlösung beizu-
tragen.s3

- Es gibt aber verschiedene Studien, die keine positiven Effekte von Familienräten
fanden.sa So fand beispielsweise eine randomisierte kontrollierte Studie in den
USA keinen unterschied in der Quote der erneuten Gefährdungsmeldungen/
Zuweisung an Kindesschutzdienste (child protection services) mit oder ohne
durchgeführten Familienrat. Ebenfalls konnte die Studie keinen Unterschied
bei der Anzahl ausserfamiliärer Platzierung finden zwischen der Gruppe, bei
der ein Familienrat durchgeführt worden war, und der Kontrollgruppe.ss

b) Vy'ie erleben Kinder den Familienrat?

Es gibt im internationalen umfeld einige Studien darüber, wie Kinder den Fa-
milienrat wahrnahmen:

- Eine explorative Studie in Wales (2006) untersuchte L7 Familienratsverfahren.
Die studie befragte Kinder, wie sie den Familienrat erlebten, und fand heraus,
dass der grösste Teil der Kinder sich positiv zu ihren Erfahrungen mit dem ver-
fahren äussertens6. Es gab aber auch negative Erfahrungen. so berichteten drei
von 23 Kindern von solchen negativen Erfahrungen. zu denwichtigsten negati-
ven Erfahrungen gehörtensT:

- Diskrepanz zwischen den Erwartungen der Kinder, aufgrund von verspre-
chen der Koordinatorin, sich durch das verfahren wirklich beteitigen zu kön-
nen, und den tatsächlichen Erfahrungen der Kinder.

52 RÜrrteurr, Wirkungsversprechen und Enttäuschungsgefahr. Das Verfahren Familienrat aus der
Sic;rt jugendlicher Teilnehmer+innen, in: ScnÀurrr/Wec¡rrn (Hrsg.), Partizipative Hilfepianung,
Weinheim 2017, 154.

53 H¡vN¡N/C¡rRrsrrANsEN(Fn.5),58.
54 Fü¡ einen Ûberblick siehe H¡.vNçN/Cqnrsrl¡,Nsrr (Fn. 5),31 ff.
55 HoLI-lNsr¡s¡o/ConwrN/M¿H¡n/Msnr¡r-HoLcu¡N/Ar.r,¡N/Fr.urs, Effectiveness of family group

conferencing in preventing repeat refer¡als to child protective services and out-of-home placements,
Child Abuse & Neglect21l7 (69),285.

56 Holr¡i'¡o/O'NsILL, <We had to be there to make sure it was what we wanted>. Enabling children's
participation in family decision-making through the family group conference, Childhood 2006, 91.

57 HorLeNn/O'Null, Childhood2006,9l,991t. Zu beachten ist, dass in den untersuchten Familien-
räten die Kinder nicht immer eine Vertrauensperson zur Seite hatten, was möglicherweise die ne-
gativen Erfahrungen begünstigte.
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- Kinder sind während des Familienrats den Konflikten und Streitereien unter
den Erwachsenen ausgeliefert.

- Kinder hatten schon früher die Erfahrungen gemacht, dass sie nicht gehört
werden oder dass sie kritisiert werden, und diese Erfahrung wiederholte sich
in der privaten Familienzeit.

- Kinder fühlen sich wâhrend der privaten Familienzeit alleine, insbesondere
wenn keine Person anwesend ist, die explizit das Kind unterstützt.

- Für Kinder ist es wichtig, dass alle Erwachsenen (Fachpersonen und Private) gut
auf den Familienrat vorbereitet sind, die Teilnahme des Kindes an diesem un-
terstützen und anerkennen, dass das Kind im Zentrum steht.ss

- Für Kinder ist es wichtig, dass die Informationen und Diskussionen nicht nur
auf Probleme fokussiert sind.5e

- Die Vertrauensperson des Kindes ist für das Kind auf zwei Arten wichtig: einer-
seits, um sicherzustellen, dass es sich tatsächlich beteiligt, andererseits, um das

Kind zu unterstützen und ihm als Person zur Verfügung zu stehen, mit der es

sprechen kann.6o

- Der Beziehungsaspekt (dass die Erwachsenen sich für die Sicherstellung des
'Wohlergehens des Kindes treffen) und der Prozess an und für sich (dass Kinder
in einer positiven Atmosphäre gesehen und gehört werden) sind für Kinder wich-
tiger als die konkreten Inhalte des Plans.6i

2. Familienrat mit Erwachsenen

Es gibt kaum internationale Studien, die die Anwendung des Familienrats bei
Erwachsenenschutzverfahren untersuchten. Eine Studie in Norwegen hat 41 Fami-
Iienräte untersucht, die mit erwachsenen Sozialhilfeempfängern durchgeführt wur-
den. Wichtigstes Ergebnis des Familienrates war aus Sicht der Betroffenen, dass so-

zíale Beziehungen wieder aufgebaut und verbessert werden konnten, dass die
Unterstützung für die Betroffenen tatsächlich erhöht werden konnte und ein verbes-

sertes Selbstwertgefühl aus dem Familienrat resultierte.62 Betroffene äusserten, dass

der Familienrat für sie eine positive Erfahrung war, weil sie ernst genommen und re-
spektiert wurden. Betroffene bezeichneten die Erfahrung als grosse Erleichterung
und als bedeutsames Ereignis in ihrem Leben. Zudem erhöhte sich ihre Zuversicht,
dass sie auch bei zukùnftigem Hilfebedarf auf das soziale Netzwerk zurückgreifen
und um Hilfe bitten können.

58 H¡vN¡N/CHnrsrr.rNsrN (Fn.5),66.
59 HavNaN/C¡rnIsrIer.rsrN (Fn. 5), 67.

60 H¡vNeN/CHRrsrrANSEN(Fn.5),67.
6I HevNrN/C¡rnrsrrlnsru(Fn.5),67.
62 JoHl,NseN, Psycho-Social Processes and Outcomes of Family Group Conferences fol Long-Term

Social Assistance Recipients, British Journal of Social Work 2014 (44),145, 150 ff.
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IY. Kritische aspekte für die anwendung im Kindes- und Erwachsenenschutz

Auch wenn die Befunde aus der Forschung insgesamt positiv sind, gibt es kriti-
sche Aspekte, die nachfolgend aufgeführt und in ihrer Bedeutung flir ãie Anwen-
dung des Familienrats im Kindes- und Erwachsenenschutz thematisiert werden. Dies
scheint insbesondere wichtig, weil die Forschungsprojekte in der Regel nicht im Rah-
men von Kindes- und Erwachsenenschutzverfahren durchgeführt worden sind und
sich deshalb nur beschränkt auf diesen Bereich übertragen lassen.

l. Macht- und Konfliktdynamiken

Die Forschungsergebnisse haben gezeigt, dass Macht- und Konfliktdynamiken
des sozialen Netzwerks auch wâhrend des Familienrats bestehen bleiben. Die beson-
dere Vulnerabilität von Kindern im Familienrat kommt deutlich zum Vorschein: Kin-
der sind in der privaten Familienzeit (<Family-only-phase>)e: den Macht_ und Kon_
fliktdynamiken ausgeliefert 64, die sie zusätzrich belasten können. Zudem machen sie
sich mehr sorgen um den Ablauf und die Stimmung während des Familienrats als
um die Ergebnisse. Kinder sollten deshalb nicht zur Teilnahme an einem Familien_
rat gedrängt werden. Ihnen sollen keine versprechungen gemacht werden, die zu
überhöhten Erwartungen an den Familienrat führen. Zudemsollen Angste und Sor_
gen des Kindes in Bezug auf das Verfahren ausreichend thematisiert und der Wille
des Kindes bezûglich Abtauf und reilnehmende des Familienrats muss unbedingt
respektiert werden. Geeignete vertrauenspersonen für das Kind einzusetzen, ist im
Familienrat in der Schweiz bereits ein standard, der sich als unabdingbar heraus_
stellt.

Auch wenn diesbezüglich keine Forschungsergebnisse vorliegen, kann die For-
derung abgeleitet werden, dass auch für vulnerable Erwachsene mit Schwächezu-
stand im Rahmen eines Erwachsenenschutzverfahrens vertrauenspersonen einge-
setzt werden sollten. Zudem ist hier gleichermassen auf die entsprechènde Macht- und
Konfliktdynamik zu achten.

Angehörige und der Freundeskreis, also nahestehende personen im Kindes- wie
auch im Erwachsenenschutz, sind oft wichtige Ressourcen zur problemlösung. Dies
mitunter auch, weil sie aufgrund ihrer Rolle im (Familien- oder Freundes-)System
eine besondere Nähe zur betroffenen person haben und deren vertrauen geniessen.
Das kann für die Initiierung von Veränderungsprozessen wertvoll sein. Gleichzeitig
birgt diese Nähe auch das Risiko, dass Angehörige und Bekannte ein <gefestigtes
Bild> der betroffenen Person haben oder dass sie sich mitverantwortlich fühlen für

63 Siehe oben Teil II.5.c).
64 Siehe oben Teil III.1.a) und b).
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die Probleme der Betroffenen. Die Offenheit, dass sich eine Veränderung herbeifüh-
ren lässt oder dass die eigenen Bilder und Erklärungen in Bezug auf die betroffene
Person auch teilweise falsch sein könnten, ist nicht immer gegeben. Das kann zu star-
ren Vorstellungen führen, was <<das Beste> für die betroffene Person ist, bzw. Starr-
heit in den Lösungsideen bedeuten.

Daneben finden sich nicht selten in einer Freundes- bzw. Familiendynamik asym-
metrische Machtbeziehungen, die einer bestmöglichen Lösung für die betroffene Per-
son im Wege stehen können. Besonders deutlich wird dies in Familienkonstellatio-
nen, die von Gewalt geprägt sind.

Zu erwähnen ist zu guter Letzt auch der Zwangskontext, in dem sich die Betrof-
fenen bef,nden, insbesondere in einem behördlichen Verfahren, aber durchaus auch
im Rahmen der Mandatsführung: Der Umstand, dass die KESB mit der Sorgeerklä-
rung implizit oder explizit andeutet, dass'ohne erfolgreiche subsidiäre Lösungen im
Rahmen des Familienrates behördliche Massnahmen geprüft bzw. angeordnet wer-
den, verändert durchaus auch (zusätzlich) die bestehende Macht- und Familiendyna-
mik, und zwar nicht in jedem Falle zum Positiven. Ausübung von Druck ist nicht in
jeder Konstellation die richtige Intervention. So kann ein solcher Druck insbeson-
dere bei Personen mit psychischen Störungen die Erkrankung verstârken.

Es stellen sich somit im Zusammenhang mit dem Familienrat wie bei vielen an-
deren methodischen Interventionen die Frage nach den Sicherungsmassnahmen (osa,

feguards>) zum Schutze der betroffenen Person. Diese können beim Familienrat nur
bei der Auftraggeberin und beim Familienkoordinator zu flnden sein. Die Auftrag-
geberin hat vor dem Einsetzen eines Familienrates das System auf solche Dynami-
ken und Phänomene sorgfältig zu prüfen6s und auch der Familienratskoordinator hat
im Rahmen des Ablaufs eines Familienrates diese stetig genau zu überprüfen. Er hat
auf solche Phânomene und Dynamiken ausgebildet zu sein. Hegt er Zweifel, ist der
Ablauf zu unterbrechen und nochmals der Familienrat als Interventionsform mit der
Auftraggeberin zu prüfen. Zudem haben beide die Hilfeplanung im Rahmen der Ab-
nahme auch nochmals auf solche Aspekte zu prüfen und diese gegebenenfalls zu the-
matisieren oder den Plan zurückzuweisen.

2. Verfahrensrechtliche Aspekte - übergeordnetes Kindesinteresse und
Interessen der Familie bzw. übergeordnetes Interesse der schutzbedürftigen
Person und Interessen des Familienrates

Es gibt potenziell einen Konflikt zwischen den übergeordneten Kindesinteres-
sen und den Interessen der Familie. Der Familienrat kann von der Struktur her nicht
sicherstellen, dass die übergeordneten Kindesinteressen über die Interessen der Fa-
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milie gestellt werden. Dies insbesondere, weil dem sozialen Netzwerk der Betroffe-
nen die Möglichkeit gegeben wird, Lösungen und einen Hilfeplan für ein problem
auszuarbeiten, und die Erwartung besteht, dass die Auftraggebenden diese Lösun-
gen akzeptieren. Der Plan wird im Familienrat in der Regel dann abgenommen, wenn
die Beteiligten ihm zustimmen, wenn er nicht rechtswidrig ist und wenn er <<sicher>
ist, d.h. das Kindes- oder Erwachsenenwohl sicherstellt. Die Familienratskoordina-
torin sollte bei der Planabnahme insbesondere darauf achten, dass explizit auch das
Kind sich zum Ergebnis äussern kann. Dies entbindet die KESB abei nicht von der
Pflicht, insbesondere den verfahrensrechtlichen Aspekten wie der Kindesanhörung
und der Prüfung des Kindeswohls besonderes Gewicht zu geben.

Diese Problematik findet sich nicht nur im Kindesschutz, sondern auch im Er-
wachsenenschufz.IJier wie dort stehen die Interessen der schutzbedürftigen person
möglicherweise im Konflikt zu Interessen des Familienrates. Es gilt somìt dasselbe
auch für den Erwachsenenschutz.
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3. Persönlichkeitsschutl

Auch ohne (teilweise) negative Familien- und Machtdynamik kann das *öffent-
lichmachen> der eigenen Probleme die persönlichkeitsrechte tangieren. Gerade im
Erwachsenenschutz bei vulnerablen Menschen mit Schwächezustand sind die Bedeu-
tung und die Auswirkungen eines Familienrates für die betroffene person - wie be-
reits mehrfach erwähnt - genau zu prüfen. Ist es tatsächlich im Interesse der betrof-
fenen - u.u. auch der urteilsfähigen - person, dass unter umständen intime Details
des eigenen Lebens an einen weiteren Kreis von Freunden und Angehörigen weiter-
gegeben werden? Macht die unmittelbare Auseinandersetzung einer vulneiablen per-
son über eigene Schwierigkeiten zusammen mit einer überzahl von Menschen ohne
Schwächezustand Sinn oder führt es allenfalls zu Retraumatisierungen? um solche
Fragen beantworten zu können, müssen insbesondere die Familien- und Machtdy-
namik im System bekannt sein und eingeschätzt werden können. Ein Familienrat
kann - wie bereits mehrfach erwähnt - im zivilrechtlichen Kindes- und Erwachse-
nenschutzverfahren nur eingesetzt werden, wenn das betroffene System diesbezüg-
lich ausreichend analysiert und beurteilt wurde. Bei urteilsfähigen personen ist so-
dann zu pri.ifen, ob nicht eine (externe) vertrauensperson66 die sichtweise der
betroffenen Person unterstützt, um deren Interessen und Sichtweisen nicht zlJve"-
nachlässigen. Bei urteilsunfähigen Personen erscheint eine solche unabhängige ver-
trauensperson zwingend zu sein, soweit ein solcher überhaupt im Sinne der Betrof-
fenen durchgeführt werden kann.

66 Siehe
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4. Beschrdnkte Umsetzung der Pläne in die Realität

Als Schwachpunkt im Familienrat hat sich in der bisherigen Forschun g gezeigt,
dass die durchgeführten Familienràte zwar fast immer zu einem plan führen, dass
diese aber häufig nicht in die Realität umgesetzt werden. Trotzdem betrachtet die
Mehrheit der Betroffenen den Familienrat nicht negativer als bei einer umsetzung
des Plans, sondern nennt positive Aspekte wie die verbesserung der Kommunika-
tion zwischen den Betroffenen und den Behörden oder auch die Entlastung dadurch,
dass sie sich mit dem Problem nicht mehr alleine fühlen.

V. Zum Schluss: Herausforderungen in der Praxis

Der Familienrât ist ein in der schweiz neues verfahren, das praktiker vor ver-
schiedene Herausforderungen stellt: So kommt der falffi)hrenden Fachperson durch
den Familienrat nicht mehr die Aufgabe zu, als Experte zu wissen, was für die Be-
troffenen die beste Lösung ist, und sie muss slcå auf teilweise unkonventionelle ytor-

schläge einlassen. Die fallführende Fachperson gibt zudem die Moderation des pro-
zesses an die Familienratskoordinatorln und die Lösungsfindung an die Betroffenen
ab. Gleichzeitig muss sie insbesondere bei Kindesschutzftillen sicherstellen, dass das
Kindeswohl gesichert ist67. Dies führt in der Praxis zu einer gewissen Zurückhaltung,
Familienräte in Auftrag zu geben. Für die KESB ist das verfahren Familienrat res-
sourcenintensiv. Grundsätzlich sieht das verfahren vor, dass bei der Planabnahme
die Entscheidungsträger anwesend sind und einen verbindlichen Entscheid treffen,
ob dieser Plan so umgesetzt wird. Eine Planabnahme durch die verfahrensleitung
der KESB oder durch die Abklärungs- oder Mandatsperson ist in der Regel aber
nicht verbindlich, da ein Entscheid der Spruchkammer der KESB nötig ist. Diese
verbindlichkeit kann einzig in Form eines (informellen) <Vorentscheides> der Be-
hörde, die die Planungsvarianten voraussichtlich als genügend erachtet, erhöht wer-
den, wobei sämtliche möglichen - insbesondere die unkonventionellen - Lösungs-
varianten in der Regel nicht von der KESB vorhergesehen werden können. Zudem
muss die KESB die verfahrensrechtlichen Instrumente (individuelle Anhörung,
Rechtsmittelbelehrung etc.) nach der Durchführung des Familienrats sicherstellen
und darf eine definitive Entscheidung erst danach fällen.

Die Durchführung des Verfahrens ist mit nicht unerheblichen Kosten verbun-
den (ca. 30 Arbeitsstunden der Koordinationsperson plus die personellen Ressour-
cen der Auftraggeberin). Die Finanzierung des verfahrens ist beim finanziellen
Druck und der Ressourcenknappheit vieler Dienste und Behörden eine zusätzliche

67 W¡cNnn, Familienrat: <Nicht nur eine Methode, sondern eine Haltung>. Beteiligungsorientierung
als Lernprozess, in: ScnÄu¡Le/lv¡clmn (Hrsg.), Partizipative Hilfeplanung, Weinheim2077,17'/.
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Herausforderung, die allerdings überwunden werden kann, wenn das verfahren in
der Praxis zu tragbaren Lösungen und verstärkter Kooperationsbereitschaft der Be-
troffenen führt und dadurch längerfristig Ressourcen gespart werden können. Das
sollte es auch ein versuch wert sein, den Familienrat zumindest einmal zu prüfen.

Zusammenfassung: Das Verfahren Familienrat scheint in verschiedener Hinsicht ein
vielversprechendes Mittel der B eteíligung und Koop erationsförderung von B etroffe-
nen am Hilfeprozess zu sein. Der Artikel zeigt die Grundanliegen und den Ablauf des
verfahrens sowíe die Einbettung íns Kindes- und Erwachsenenschutzverfahren auf.
Es werden Forschungsergebnisse beschrieben und krítische Aspekte für die Anwen-
dung im Kíndes- und Erwachsenenschutz aufgezeigt. Der Familienrat stellte sich als
Verfahren heraus, das unter Berücksichtigung verschiedener Vorsichtsmassnahmen
gut geeignet ist, um Betroffene in díe Hilfeplanung und Entscheidungsfindung einzu-
beziehen. Der Familienrat ist, wie jedes verfahren, kein <Zaubermittel>, das alle pro-
bleme lösen kann. Es zeigt sich insgesamt aber, dass es in der Lage ist, Ressourcen der
Betroffenen und deren Umfeld zu aktivieren und sie zu befähigen, eigenverantwortlích
Lösungen zu erarbeiten. Die KESB als häufiger Auftraggeber bleibt aber als zentraler
Akteur bestehen. Das verfahren entbindet die KESB auch nicht von der Aufgabe, die
verfahrensrechtlichen Aspekte anzuwenden und insbesondere sicherzustellen, dass d.er
wille der Betroffenen berücksichtigt wird und die Lösungen und Hilfeptäne tatsäch-
Iich dem Kindes- bzw. dem Erwachsenenwohl entsprechen.

Résumé : À dffirents égards, la procédure du conseil de famille semble être un moyen
prometteur pour faire participer au processus d'aide les personnes concernées et d'en-
courager leur coopération. L'article traite des objectifs clés et du déroulement de cette
procédure, ainsi que de son íntégration dans Ia procédure de protection de I'enfant et
de l'adulte. Il décrit des résultats de recherche et présente les aspects critiques de son
application dans la protection de l'enfant et de l'adulte. En tenant compte des dffi-
rentes mesures de précaution, le conseil de famille s'avère être une procédure bien
adaptée pour impliquer les personnes concernées dans la planification de l'øide et
dans la prise de décision. Comme toute procé.dure, le conseil de familte n'est pas un
< remède miracle, capable de résoudre tous les problèmes. Dans I'ensemble, il per-
met cependant de mobiliser les ressources des personnes concernées et de leur entou-
rage et de leur donner les moyens d'éIaborer des solutions de manière autonome.
L'APEA, de par son rôle de mandant, demeure cependanl un acteur central. Le conseil
de famille ne dispense pas non plus IAPEA d'appliquer les règles procédurales, et en
particulier, de garantir que la volonté des personnes concernées soit prise en consi-
dération, et que les solutions et stratégies d'aide correspondent effectivement à t'inté-
rêt de l'enfant, respectivement de I'adulte.

698


